
Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Kummerow          
 
 

§ 1 
Sitzungen der Gemeindevertretung 

 
(1) Die Gemeindevertretung wird vom Bürgermeister e inberufen,  
    so oft es die Geschäftslage erfordert, mindeste ns jedoch  
    einmal im Vierteljahr. 
 
(2) Die Ladungsfrist für die ordentliche Sitzung be trägt 7  
    Tage, für Dringlichkeitssitzungen 3 Tage, in Au snahmefäl- 
    len auch kürzer. Die Dringlichkeit ist in der E inladung zu 
    begründen. 
 
 

§ 2 
Teilnahme 

 
(1) Wer aus wichtigen Gründen an einer Sitzung nich t teil- 
    nehmen kann, verspätet kommt, oder eine Sitzung  vorzeitig 
    verlassen muß, hat dieses dem Bürgermeister der  Gemeinde- 
    vertretung mitzuteilen. 
 
(2) Amtsmitarbeiter nehmen im Einvernehmen zwischen  dem Lei- 
    tendem Verwaltungsbeamten und dem Bürgermeister  an den 
    Sitzungen teil. Ihnen kann der Bürgermeister da s Wort er- 
    teilen. 
 
(3) Sachverständige können mit Zustimmmung der Geme inderver- 
    tretung beratend teilnehmen. 
 
(4) Mitglieder von Ausschüssen können als Zuhörer a n den nicht 
    öffentlichen Beratungen der Gemeindevertretung in Angele- 
    genheiten teilnehmen, bei denen sie vorher bere its be- 
    ratend mitgewirkt haben. 
 
 

§ 3 
Medien 

 
(1) Die Vertreter der Medien sind zu den öffentlich en Sit- 
    zungen der Gemeindevertretung einzuladen. Die E inladung 
    enhält Ort, Tag und Stunde der Sitzung und die Tagesord- 
    nung. Vertreter der Medien können Beschlussvorl agen und 
    Anträge für die Beratungspunkte erhalten, die i n öffentli- 
    cher Sitzung behandelt werden. 
 
(2) Vertretern der Medien sind besondere Plätze zuz uweisen. 
 
 
 
 
 
 



 
 

§ 4 
Beschlussvorlagen und Anträge 

 
(1) Angelegenheiten, die auf die Tagesordnung geset zt werden  
    sollen, müssen dem Bürgermeister spätestens 2 W ochen vor  
    der Sitzung der Gemeindevertretung in schriftli cher Form  
    vorgelegt werden. Dies gilt nicht für Angelegen heiten, die  
    sich in der Ausschussberatung befinden. 
 
(2) Die Anträge sind schriftlich in kurzer und klar er Form ab- 
    zufassen. Sie sind zu begründen. 
 
 

§ 5  
Tagesordnung 

 
(1) Die Tagesordnung muss über die anstehenden Bera tungspunkte  
    hinreichend Aufschluss geben, soweit dieses nac h der 
    Hauptsatzung in nichtöffentlicher Sitzung behan delt werden 
    soll, sind sie in der Tagesordnung als nichtöff entliche 
    Tagesordnungspunkte zu bezeichnen. 
 
(2) Die Gemeindevertretung kann vor Abwicklung der Tagesord- 
    nung mit der Zustimmung einer Mehrheit von 2/3 der An- 
    wesenden die Tagesordnung um dringende Angelege nheiten 
    erweitern. Angelegenheiten von der Tagesordnung  abzusetzen 
    oder die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte zu  ändern, 
    kann mit einfacher Mehrheit entschieden werden.  
 
 

§ 6 
Sitzungsablauf 

 
(1) Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind grund sätzlich in  
    folgender Reihenfolge durchzuführen: 
    A. Öffentlicher Teil   

a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungs mäßig- 
       keit der Einladungen, der Anwesenheit und de r Be- 
       schlussfähigkeit 

b) Einwohnerfragestunde 
c) Änderungsanträge zur Tagesordnung 
d) Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangeg angenen 
   Sitzung der Gemeindevertretung   

    e) Abwicklung der Tagesordnung   
    f) Bericht des Bürgermeisters über getroffende Entschei- 

   dungen und wichtige Angelegenheiten der Gemeinde  
    g) Anfragen der Gemeindevertreter 

 
 
     
 
 
 



 
 
    B. Nichtöffentlicher Teil   
    a) Beschluss- und Protokollkontrolle 
    b) Abwicklung der Tagesordnung 
    c) Bericht des Bürgermeisters über getroffende Entschei- 

   dungen und wichtige Angelegenheiten der Gemeinde  
    d) Anfragen der Gemeindevertreter 
    e) Schließung der Sitzung 

 
(2) Die Sitzungen sollen spätestens um 22.00 Uhr be endet wer- 
    den, sofern keine dringenden oder nur noch einz elne Ange- 
    legenheiten auf der Tagesordnung stehen. 
 
 

§ 7 
Worterteilung 

 
(1) Mitglieder der Gemeindevertretung, die zur Sach e sprechen   
    wollen, haben sich beim Bürgermeister in seiner  Eigen- 
    schaft als Vorsitzenden der Gemeindevertretung durch Hand- 
    zeichen zu Wort zu melden. 
 
(2) Der Bürgermeister erteilt das Wort nach der Rei henfolge 
    der Wortmeldungen, soweit nicht mit Zustimmung der Redebe- 
    rechtigten hiervon abgewichen wird. Jeder sollt e nur zwei- 
    mal zur Sache eines Tagesordnungspunktes sprech en. 
 
(3) Das Wort zur Geschäftsordnung ist jederzeit zu erteilen 
    und darf sich nur auf den in der Beratung befin dlichen 
    Tagesordnungspunkten beziehen. Diese Wortmeldun g hat durch 
    Anheben beider Hände zu erfolgen. Es darf dadur ch kein 
    Sprecher unterbrochen werden. 
 
(4) Das Wort zur persönlichen Bemerkung ist erst na ch Schluss  
    der Beratung zu erteilen. Persönliche Bermerkun gen dürfen  
    nur eigene Ausführungen richtigstellen und pers önliche An- 
    griffe abwehren, die während der Beratung gegen  den Spre-  
    cher erfolgen. Die Redezeit beträgt höchstens 3  Minuten. 
 
(5) Bei der Behandlung von Anträgen oder Beschlussv orlagen ist  
    auf Verlangen erst dem Einbringer das Wort zu e rteilen. 
 

 
§ 8 

Ablauf der Abstimmung 
 

(1) Über Anträge wird durch Handzeichen abgestimmt.  Auf Ver- 
    langen ist vor der Abstimmung der Antrag zu ver lesen. Der 
    Bürgermeister stellt fest, ob die Mehrheit erre icht ist. 
    Bei Beschlüssen und Wahlen stellt er die Anzahl  der Mit- 
    glieder fest, die 

a)  dem Antrag zustimmen 
b)  den Antrag ablehnen oder 
c)  sich der Stimme enthalten 



 
 
    und gibt das Ergebnis der Abstimmung bekannt. W ird das Ab- 
    stimmungsergebnis angezweifelt, so muss die Abs timmung vor  
    Behandlung des nächsten Tagesordnungspunktes wi ederholt 
    werden. 
 
(2) Liegen zu den Tagesordnungspunkten Änderungs- u nd Ergän- 
    zungsanträge vor, wird zuerst  über den abgesti mmt, der von 
    dem Antrag am weitesten abweicht. Bei Änderungs - und Er- 
    gänzungsanträgen mit finanziellen Auswirkungen haben diese  
    den Vorrang. In Zweifelsfällen entscheidet über  die Ein- 
    ordnung dieser Anträge der Bürgermeister.                        
 
(3) Auf Antrag ist über einzelne Teile der Vorlage bzw. des 
    Antrages gesondert abzustimmen. Ein solcher Ant rag bedarf  
    der einfachen Mehrheit. Über die Vorlage bzw. d em Antrag  
    ist anschließend insgesamt zu beschließen. 
 
 

§ 9 
Wahlen 

 
(1) Soweit eine Wahl nach den Grundsätzen der Verhä ltniswahl  
    erfolgt, wird das Verhältnis zwischen den Frakt ionen bzw.  
    Zählgemeinschaften dadurch ermittelt, daß die A nzahl der   
    Mitglieder der jeweiligen Fraktionen oder Zählg emeinschaf- 
    ten nacheinander durch 1, 2, 3, 4, 5 usw. getei lt wird 
    und die Sitzverteilung nach den so ermittelten Höchstzah- 
    len erfolgt. Bei gleicher Höchstzahl entscheide t das Los. 
 
(2) Bei Wahlen werden aus der Mitte der Gemeindever tretung 2  
    Stimmzähler bestimmt. 
 
(3) Für Stimmzettel sind gleiche Zettel zu verwende n. 
 
(4) Sind mehrere Personen zu wählen, so kann die Ge meindever- 
    tretung diese in einem Wahlgang wählen, falls k ein Gemein- 
    devertreter widerspricht. 
 
 

§ 10 
Ordnungsmaßnahmen 

 
(1) Der Bürgermeister kann Redner, die vom Verhandl ungsgegen- 
    stand abweichen, zur Sache rufen. 
 
(2) Gemeindevertretungsmitglieder, die die Ordnung verletzen     
    oder gegen Gesetze oder die Geschäftsordnung ve rstoßen,  
    sind vom Bürgermeister zur Ordnung zu rufen. Na ch drei- 
    maligem Ordnungsruf kann der Bürgermeister eine n Sitzungs- 
    ausschluss verhängen. 
 
 
 



 
 
(3) Gemeindevertretungsmitglieder, die zur Ordnung gerufen 
    werden oder gegen die ein Sitzungsausschluss ve rhängt 
    wird, können binnen einer Woche einen schriftli ch be- 
    gründeten Einspruch erheben. Der Einspruch ist auf die 
    Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen. 
 
 

§ 11 
Ordnungsmaßnahmen gegen Zuhörer 

 
(1) Wer im Zuhörerraum Beifall oder Mißbilligung äu ßert oder  
    Ordnung und Anstand verletzt oder versucht, die  Beratung  
    und Entscheidung der Gemeindevertretung auf son stige Weise  
    zu beeinflussen, kann vom Bürgermeister nach vo rheriger   
    Ermahnung aus dem Sitzungssaal verwiesen werden .  
 
(2) Der Bürgermeister kann nach vorheriger Ermahnun g den Zuhö- 
    rerraum bei störender Unruhe räumen lassen, wen n die stö- 
    rende Unruhe auf andere Weise nicht zu beseitig en ist. 
 
 

§ 12 
Fraktionen und Zählgemeinschaften 

 
(1) Die Bildung von Fraktionen ist unverzüglich dem  Bürger- 
    meister anzuzeigen. Jegliche Veränderungen in d er Frakti- 
    onsmitgliedschaft sind von den jeweiligen Gemei ndevertre- 
    tern ebenfalls dem Bürgermeister anzuzeigen. 
 
(2) Die Bildung von Zählgemeinschaften zwischen Fra ktionen und  
    Einzelbewerbern oder zwischen verschiedenen Fra ktionen 
    sind ebenfalls unverzüglich dem Bürgermeister a nzuzeigen. 
 
 

§ 13 
Niederschrift 

 
(1) Über jede Sitzung der Gemeindevertretung ist ei ne Nieder- 
    schrift anzufertigen. Die Sitzungsniederschrift  muss ent- 
    halten: 
    A. Öffentlicher Teil      
    a) Anwesenheit, Gäste, Beginn und Ende, Ort der  Sitzung 
    b) Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einla dung und 
       der Beschlussfähigkeit 
    c) Einwohnerfragestunde 
    d) Änderungsanträge zur Tagesordnung 
    e) Billigung der Sitzungsniederschrift der vorh ergehenden 
       Sitzung der Gemeindevertretung  
    f) Protokollierung der Beschlüsse und der Absti mmungser- 
       gebnisse 
    g) vom Mitwirkungsverbot betroffene Gemeindever tretungs- 
       mitglieder 
 



 
    h) Informationen des Bürgermeisters 
    i) Anfragen der Gemeindevertreter  
      
    B. Nichtöffentlicher Teil  
    a) Beschluss- und Protokollkontrolle 
    b) Protokollierung der Beschlüsse und der Absti mmungser- 
       gebnisse 
    c) vom Mitwirkungsverbot betroffene Gemeindever tretungs- 
       mitglieder 
    d) Informationen des Bürgermeisters 
    e) Anfragen der Gemeindevertreter 
 
(2) Die Sitzungsniederschrift ist vom Bürgermeister  und vom  
    Schriftführer zu unterzeichnen und soll innerha lb von  
    14 Tagen, spätestens zur nächsten Sitzung den M itgliedern  
    der Gemeindevertretung vorliegen. 
 
(3) Die Einsichtnahme in die Niederschrift über den  öffentli- 
    chen Teil der Sitzungen der Gemeindevertretung ist den 
    Einwohnern zu gestatten. 
 
(4) Die Sitzungsniederschrift ist in der darauffolg enden Sit- 
    zung der Gemeindevertretung zu billigen, über E inwendungen  
    und Änderungen ist abzustimmen. 
 
 

§ 14 
Anträge zur Geschäftsordnung 

 
(1) Ausführungen zur Geschäftsordnung dürfen sich n ur auf das  
    Verfahren der Behandlung des Beratungsgegenstan des, nicht  
    auf die Sach beziehen. 
 
(2) Zu den Anträgen zur Geschäftsordnung gehören in sbesondere: 

  a) Antrag auf Änderung der Reihenfolge der Tageso rdnungs- 
     punkte 
  b) Antrag auf Absetzen eines Tagesordnungspunktes  
  c) Antrag auf Vertagung 
  d) Antrag auf Ausschussüberweisung 
  e) Antrag auf Übergang zur Tagesordnung 
  f) Antrag auf Redezeitbegrenzung 
  g) Antrag auf Schluss der Aussprache 
  h) Antrag auf Unterbrechnung oder Aufhebung der S itzung 
  i) Antrag auf namentliche Abstimmung 
  j) sonstige Anträge zum Abstimmungsablauf 

    k) Antrag auf geheime Wahl 
 
(3) Anträge zur Geschäftsordnung gehen Sachanträgen  vor. Sind  
    mehrere Anträge zur Geschäftsordnung gestellt, so wird zu- 
    erst über den Antrag abgestimmt, welcher der We iterbehand- 
    lung am weitesten widerspricht. Bei einem Antra g auf Rede- 
    zeitbegrenzung hat der Bürgermeister der Gemein devertre- 
    tung vor der Abstimmung die bereits vorliegende n Wortmel- 
    dungen bekanntzugeben. 



 
 
(4) Anträge zur Geschäftsordnung dürfen nur von Gem eindever- 
    tretungsmitgliedern gestellt werden, die sich n icht be- 
    reits zur Sache geäußert haben. 

 
 

§ 15 
Ausschusssitzungen 

 
(1) Die Geschäftsordnung der Gemeindevertretung gil t sinngemäß  
    für die Sitzungen der Ausschüsse der Gemeindeve rtretung. 
 
(2) Den nicht den Ausschüssen angehörenden Mitglied ern der Ge- 
    meindevertretung ist eine Abschrift der Einladu ng zu über- 
    senden. 
 
(3) Die Protokolle der Fachausschüsse werden allen Gemeinde- 
    vertretern und Ausschussmitgliedern zugeleitet.  
 
(4) Alle Angelegenheiten, die zum Aufgabengebiet ei nes be- 
    ratenden Fachausschusses gehören, sollen im Hau ptausschuss 
    und in der Gemeindevertretung erst beraten und beschlossen 
    werden, wenn hierzu eine Empfehlung des Fachaus schusses 
    vorliegt. 
 
(5) Wenn ein Gegenstand mehreren Ausschüssen zur Be ratung zu- 
    gewiesen ist, können diese eine gemeinsame Bera tung durch- 
    führen. Über den Vorsitz entscheidet, wenn es z u keiner 
    Verständigung zwischen den Ausschussvorsitzende n kommt, 
    der Bürgermeister. Die Abstimmungen haben je na ch Trend 
    der Ausschüssen zu erfolgen. 
 
(6) Niederschriften über die Ausschuss-Sitzungen we rden von 
    den Ausschussvorsitzenden in eigener Verantwort ung ge- 
    fertigt. 
   
 

§ 16 
Auslegung/Abweichung und Änderung der Geschäftsordn ung 

 
(1) Zweifelhafte Fragen über die Geschäftsordnung i m Einzel- 
    fall entscheidet der Bürgermeister. Er kann sic h mit sei- 
    nen Stellvertretern beraten. 
 
(2) Von der Geschäftsordnung kann im einzelnen abge wichen wer- 
    den, wenn kein Gemeindevertreter widerspricht u nd keine 
    anderen rechtlichen Bestimmungen dem entgegenst ehen. 
 
(3) Änderungen dieser Geschäftsordnung sind mit ein facher 
    Mehrheit möglich. 
 
 
 
 
 



 
 

§ 17 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Geschäftsordnung tritt am Tage nach ihrer  Bekanntma- 
    chung in Kraft. 
 
 
 
 
 
Kummerow,                                       Bür germeister 
 
 
 
 
 
 


